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Der Anregung wird gefolgt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein hydrogeologi-
sches Gutachten erarbeitet, welches den Untergrund hinsichtlich sei-
ner Eignung für eine Versickerung hydrogeologisch beurteilt hat. Die 
Untersuchung hat ergeben, dass im Zentrum und Westen des geplan-
ten Wohngebiets die Durchlässigkeitsbeiwerte innerhalb des von der 
Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
(DWA) empfohlenen Intervalls für Einzelanlagen (z.B. Rigolen) liegen. 
Der Gutachter empfiehlt somit das von den Dachflächen der drei west-
lichen Flurstücke 62 bis 64 abfließenden Niederschlagswasser über Ri-
golen auf den Grundstücken in den Untergrund einzuleiten. Bei der Di-
mensionierung der Rückhalte- und Versickerungsanlagen werden 
Starkregenereignisse berücksichtigt. Da im Bereich der beiden östli-
chen Flurstücke 60 und 61 keine Versickerungsfähigkeit gegeben ist, 
wird das Niederschlagswasser der in diesem Bereich geplanten Wohn-
grundstücke in den Mischwasserkanal innerhalb der Straße „Kirchberg“ 
abgeleitet werden. Das Abwasserwerk der Gemeinde Kürten hat be-
reits bestätigt, dass der Kanal über ausreichend Kapazitäten verfügt. 
Es ist davon auszugehen, dass die Modellierung der künftigen Bau-
grundstücke so erfolgen wird, dass das Niederschlagswasser nach Sü-
den in Richtung der Rigolen bzw. des Mischwasserkanals in der 
Straße „Kirchberg“ geleitet wird. Das im Neubaugebiet anfallende Nie-
derschlagswasser läuft somit nicht in Richtung Wendehammer. Eine 
zusätzliche Hochwassergefahr für die Nachbargrundstücke durch die 
geplante Neubebauung wird somit nicht vorbereitet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 

 

 
 
 
 
 

 



Bebauungsplan 107 (Im Dürscheider Feld), 6. Änderung und Erweiterung – Abwägungsvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung                             Seite 4 von 9 

Lfd. 
Nr. Anregung / Hinweis / Stellungnahme Behandlung im weiteren Verfahren 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die genehmigten Tätigkeiten des Schützenheims und die daraus fol-
genden Auswirkungen auf die geplante Wohnbebauung wurden in ei-
ner schalltechnischen Untersuchung geprüft. Die Beurteilung der Ge-
räuschimmissionen des Schützenvereins bzw. Schützenheims erfolgte 
für die gemäß der Betriebsbeschreibung zur Genehmigung aufgeführ-
ten und genehmigten Nutzungen „Training“, „vereinsinterne Veranstal-
tungen“ und „Schützenfeste“. Zur Beurteilung der Geräuschimmissio-
nen der Nutzungen „Training“ und „vereinsinterne Veranstaltungen“ 
wurden die Richtwerte nach Nummer 6.1 der TA Lärm für ein Allgemei-
nes Wohngebiet von 55 dB(A) tags (6:00-22:00 Uhr) und 40 dB(A) 
nachts (22:00-6:00 Uhr) herangezogen. Die Geräuschimmissionen, die 
durch das Schützenfest zu erwarten sind, wurden gemäß den Richt-
werten für seltene Ereignisse gemäß Nummer 6.3 der TA Lärm von 
70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts beurteilt. Die Emissionsparameter 
wurden auf der Grundlage von zur Verfügung gestellten Angaben zu 
den Nutzungen, zur Anzahl an Personen, den Nutzungszeiten sowie 
einer Ortsbesichtigung erarbeitet. Die Richtwerte gemäß Nr. 6.1 der TA 
Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet werden während des Trainings-
betriebs und der vereinsinternen Veranstaltungen an den Immission-
sorten im Plangebiet tags und nachts eingehalten. Folglich sind zwi-
schen den Nutzungen (Training, vereinsinterne Veranstaltungen) und 
der geplanten Wohnbebauung keine Geräuschkonflikte zu erwarten. 
Durch das Schützenfest sind Geräuschimmissionen von bis zu 59 
dB(A) tags und 51 dB(A) nachts zu erwarten. Damit werden während 
des Schützenfests die Richtwerte gemäß Nr. 6.1 der TA Lärm für ein 
Allgemeines Wohngebiet tags und nachts überschritten. Jedoch wer-
den die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6.3 der TA Lärm für sel-
tene Ereignisse deutlich eingehalten. Weiterhin wurde der Nachwies 
geführt, dass durch die Nutzung des Schützenheims das Spitzenpegel-
kriterium nach TA Lärm eingehalten wird. Folglich sind durch die ge-
nehmigten Nutzungen des Schützenvereins keine Immissionskonflikte 
mit der heranrückenden Wohnbebauung zu erwarten. Es entstehen so-
mit keine Einschränkung für die Tätigkeiten des Schützenvereins bzw. 
die Nutzung des Vereinsheims. 
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Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Zur Sicherung einer ausreichenden Anzahl privater Stellplätze und 
Vermeidung einer übermäßigen Belastung der angrenzenden Ver-
kehrsflächen durch zusätzliche private Pkw-Stellplätze wird festge-
setzt, dass auf den Baugrundstücken pro Wohneinheit mindestens 
zwei voneinander unabhängige Stellplätze für Pkw vorzusehen sind. 
Dieser verbindlich vorgegebene Stellplatzschlüssel liegt deutlich über 
dem Wert der Stellplatzverordnung NRW, die mindestens einen Stell-
platz pro Wohneinheit verpflichtend vorgibt. Damit wird der besonde-
ren Lage des Plangebiets Rechnung getragen und auf den Privat-
grundstücken ausreichend Parkraum geschaffen. Eine zusätzliche, er-
hebliche Belastung des umliegenden Straßenraums durch eine Viel-
zahl von parkenden Pkw wird somit vermieden. Die Errichtung eine 
öffentlichen Parkplatzfläche wird daher als nicht erforderlich betrach-
tet. 
Im Übrigen können die vom Einwender beschriebenen Parkplatzprob-
leme nicht bestätigt werden. Innerhalb des öffentlichen Verkehrs-
raums befinden sich nach Ansicht der Verwaltung ausreichend öffent-
liche Parkplätze, die von Besuchern genutzt werden können.  
Die vom Einwender beschriebene mögliche Zweckentfremdung von 
Garagen oder Dauerbelegung von öffentlichen Stellplätzen kann nicht 
Gegenstand eines Bebauungsplans sein.  
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Der Anregung wird gefolgt. 

Zur Sicherung einer ausreichenden Anzahl privater Stellplätze und 
Vermeidung einer übermäßigen Belastung der angrenzenden Ver-
kehrsflächen durch zusätzliche private Pkw-Stellplätze wird festge-
setzt, dass auf den Baugrundstücken pro Wohneinheit mindestens 
zwei voneinander unabhängige Stellplätze für Pkw vorzusehen sind. 
Dieser verbindlich vorgegebene Stellplatzschlüssel liegt deutlich über 
dem Wert der Stellplatzverordnung NRW, die mindestens einen Stell-
platz pro Wohneinheit verpflichtend vorgibt. Damit wird der besonde-
ren Lage des Plangebiets Rechnung getragen und auf den Privat-
grundstücken ausreichend Parkraum geschaffen. Eine zusätzliche, er-
hebliche Belastung des umliegenden Straßenraums durch eine Viel-
zahl von parkenden Pkw wird somit vermieden. 
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Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein hydrogeologi-
sches Gutachten erarbeitet, welches den Untergrund hinsichtlich seiner 
Eignung für eine Versickerung hydrogeologisch beurteilt hat. Die Unter-
suchung hat ergeben, dass im Zentrum und Westen des geplanten 
Wohngebiets die Durchlässigkeitsbeiwerte innerhalb des von der Deut-
schen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
(DWA) empfohlenen Intervalls für Einzelanlagen (z.B. Rigolen) liegen. 
Der Gutachter empfiehlt somit das von den Dachflächen der drei westli-
chen Flurstücke 62 bis 64 abfließenden Niederschlagswasser über Ri-
golen auf den Grundstücken in den Untergrund einzuleiten. Bei der Di-
mensionierung der Rückhalte- und Versickerungsanlagen werden 
Starkregenereignisse berücksichtigt. Da im Bereich der beiden östli-
chen Flurstücke 60 und 61 keine Versickerungsfähigkeit gegeben ist, 
wird das Niederschlagswasser der in diesem Bereich geplanten Wohn-
grundstücke in den Mischwasserkanal innerhalb der Straße „Kirchberg“ 
abgeleitet werden. Das Abwasserwerk der Gemeinde Kürten hat be-
reits bestätigt, dass der Kanal über ausreichend Kapazitäten verfügt. 
Eine zusätzliche Hochwassergefahr für die Nachbargrundstücke durch 
die geplante Neubebauung wird somit nicht vorbereitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 

 

 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan 107 (Im Dürscheider Feld), 6. Änderung und Erweiterung – Abwägungsvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung                             Seite 8 von 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bebauungsplan 107 (Im Dürscheider Feld), 6. Änderung und Erweiterung – Abwägungsvorschläge zur frühzeitigen Beteiligung                             Seite 9 von 9 

 


